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§§ ?2—46
(aufgehoben)

Anm.i Vgl. Anm. zu § 28.

Änderungen in der Reihenfolge.
§ 47

Eine Änderung in der bestimmten Reihenfolge kann 
auf übereinstimmenden Antrag der beteiligten Schöffen 
von dem Amtsrichter bewilligt werden, sofern die in den 
betreffenden Sitzungen zu verhandelnden Sachen noch 
nicht bestimmt sind. Der Antrag und die Bewilligung 
sind aktenkundig zu machen.

§§ 48, 49
( aufgehoben )

Anm.: Vgl. Anm. zu § 28.

Mehrtägige Sitzung.
§ 50

Erstreckt sich die Dauer einer Sitzung über die Zeit 
hinaus, für welche der Schöffe zunächst einberufen ist, so 
hat er bis zur Beendigung der Sitzung seine Amtstätigkeit 
fortzusetzen. '

Beeidigung der Schöffen.
§51

(1) Die Beeidigung der Schöffen erfolgt bei ihrer ersten 
Dienstleistung in öffentlicher Sitzung. Sie gilt für die 
Dauer der Wahlperiode.

(2) Der Vorsitzende richtet an die zu Beeidigenden die 
Worte:

„Sie schwören bei Gott dem Allmächtigen und All
wissenden, die Pflichten eines Schöffen getreulich 
zu erfüllen und Ihre Stimme nach bestem Wissen 
und Gewissen abzugeben/4
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